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öffentlich 

Beratungsfolge Sitzung am: Ja Nein Enth. 

Ortschaftsausschuss Spich 08.02.2023 

   

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz 15.02.2023 

   

Betreff: Sichern des Baumbestandes im Spicher Park 
hier: Antrag der CDU-Fraktion vom 17.01.2023 

Beschlussentwurf:  
Der Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz nimmt die Erläuterungen der Verwaltung 
zu den Verkehrssicherungsmaßnahmen am Baumbestand zur Kenntnis. Ein Bedarf 
für weitergehende Maßnahmen besteht nicht. 

Auswirkungen auf den Haushalt:  

Finanzielle Auswirkungen: Nein 

Auswirkungen auf das Klima:  
Klimarelevanz: entfällt 

Sachdarstellung:  
Der Baumbestand im gesamten Stadtgebiet wird regelmäßig kontrolliert und im 
Bedarfsfall erfolgen vertiefte Kontrollen. So geschieht es auch mit den Bäumen im 
Spicher Park. Die Fällung musste stattfinden auf Grund eines Pilzbefalls, der zum 
Umfallen eines äußerlich intakten Baumes führen kann. Dann geht 
Verkehrssicherheit vor allen anderen Belangen. 

Bäume gehören zur lebenden Welt, werden von Krankheiten befallen und erreichen 
auch je nach Standort und Umweltbedingungen zu einem nicht bestimmbaren 
Zeitpunkt ihr Höchstalter. Sie sind wie wir nicht zum ewigen Leben geeignet. 

Die Vitalität der Bäume wird bei den Kontrollen bestimmt und Schäden 
aufgenommen, es werden Erhaltungsmaßnahmen festgelegt und zu allerletzt kann 
es auch zur Festlegung einer Fällmaßnahme, manchmal sogar zu einer Aufforderung 
zum unmittelbaren Handeln kommen. Diesen Maßnahmen ist in je nach Dringlichkeit 
festgelegten Fristen nachzugehen. 



In Ve retung 

Walter Schaaf 
Technischer Beigeor•
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Die Verwaltung wird in Zukunft wie auch in den vergangenen Jahren jeweils im 
Herbst über Ort und Anzahl der vorgesehenen Fällungen im Winter informieren. Dies 
ist im vergangenen Jahr leider nicht geschehen. Die Information der Öffentlichkeit 
ändert aber nichts am Erfordernis, die sich aus den Baumkontrollen und 
Maßnahmefestlegungen ergibt. 

Die Ersatzpflanzung von zwei Bäumen in unmittelbarer Nähe des alten Standorts 
erfolgt noch in dieser Pflanzperiode. 
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